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Festnahmerecht bei Amtshandlungen.
§ 164

Bei Amtshandlungen an Ort und Stelle ist der Beamte, 
welcher sie leitet, befugt, Personen, welche seine amtliche 
Tätigkeit vorsätzlich stören oder sich den von ihm inner
halb seiner Zuständigkeit getroffenen Anordnungen 
widersetzen, festnehmen und bis zur Beendigung seiner 
Amtsverrichtungen, jedoch nicht über den nächstfolgen
den Tag hinaus, festhalten zu lassen.

Untersuchungshandlungen bei Gefahr im Verzüge.
§ 165

Wenn Gefahr im Verzug obwaltet, hat der Amtsrichter 
die erforderlichen Untersuchungshandlungen von Amts 
wegen vorzunehmen.

Entlastungsbeweis.
§ 166

(1) Wird der Beschuldigte vondem Amtsrichter vernom
men, und beantragt er bei dieser Vernehmung zu seiner 
Entlastung einzelne Beweiserhebungen, so hat der Amts
richter sie, soweit er sie für erheblich erachtet, vorzu
nehmen, wenn der Verlust der Beweise zu besorgen steht 
oder die Beweiserhebung die Freilassung des Beschul
digten begründen kann.

(2) Der Richter kann, wenn die Beweiserhebung in 
einem anderen Amtsbezirke vorzunehmen ist, den Amts
richter des letzteren um ihre Vornahme ersuchen.

Verfügung der Staatsanwaltschaft.
§ 167

In den Fällen der §§ 165, 166 gebührt der Staatsan
waltschaft die weitere Verfügung.
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